
Beiträge und Bemessungsgrenzen Neue Länder Alte Länder
Besondere Beiträge

KV-Beitrag für Praktikanten und Studenten� monatlich 55,55 EUR

ab Sommersemester 2012 
64,77 EUR

PV-Beitrag für Studenten � monatlich 11,64 EUR (13,13 EUR für Kinderlose)

Beitragssatz Rentenversicherung 19,60 %

Beitragssatz Arbeitslosenversicherung 3,00 %

Beitragssatz Krankenversicherung für geringfügig Beschäftigte 13,00 % (private Haushalte 5,00 %)

Beitragssatz Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte 15,00 % (private Haushalte 5,00 %)

Insolvenzgeldumlage (Arbeitgeber) 0,04 %

Allgemeine Rechenwerte

Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung� jährlich
� monatlich

57.600 EUR
4.800 EUR

67.200 EUR
5.600 EUR

Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung� jährlich
� monatlich

45.900,00 EUR
3.825,00 EUR

Bezugsgröße� jährlich
� monatlich

26.880 EUR
2.240 EUR

31.500 EUR
2.625 EUR

Grenzwert für die Beurteilung der Renten- und Arbeitslosen- 
versicherungspflicht bei mitarbeitenden Familienangehörigen� monatlich 560,00 EUR 650,00 EUR

Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig KV-Versicherte, die hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind

ohne Einkommensnachweis� monatlich 3.825,00 EUR

bei Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens� monatlich mindestens 1.968,75 EUR

bei Anspruch auf Existenzgründungszuschuss und Härtefälle� monatlich 1.312,50 EUR

Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig KV-Versicherte und Antragsteller auf ALG-Leistungen

ein Drittel der monatlichen Bezugsgröße� monatlich 875,00 EUR

KV-Mindestzahlbetrag für Beitragserhebung aus Versorgungsbezügen und außerlandwirtschaftlichem Arbeitseinkommen

1 / 20 der monatlichen Bezugsgröße� monatlich 131,25 EUR

Freigrenze in der Familienversicherung

1 / 7 der monatlichen Bezugsgröße (bei Minijob monatlich 400 EUR)� monatlich 375,00 EUR

Wer ein höheres Einkommen hat oder hauptberuflich selbstständig tätig ist, ist nicht mehr mitversichert, sondern muss sich selbst freiwillig 
versichern

Das ändert sich 2012


